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RS OGH 1961/2/22 5Ob44/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1961

Norm

EheG §49 E

Rechtssatz

Hat der Ehemann der Ehefrau und dem Kinde nach dem Leben getrachtet, dann kann er sich nicht darauf berufen, daß

das Scheidungsbegehren der Ehefrau deshalb sittlich nicht gerechtfertigt sei, weil sie sich gegen die eheliche

Treupflicht vergangen hat.
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